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ST-B/2023/206

TOP4 Beschluss über die Vergabe von Bauleistungen für die Maßnahme
"Ufermauerschaden a. d. Weißbach, Starkregen 2021"

Beschluss Nr. ST-B/2023/206

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt die Vergabe der o.g. Leistungen an den
Auftragnehmer „Landschaftsbaubüro Buder GmbH" in 02977 Hoyerswerda, OT Schwarzkolm
zu einem Bruttoauftragswert in Höhe von 163.910,53 EUR.

Begründung:

Zur Durchführung der Maßnahme „Ufermauerschaden a. d. Weißbach, Starkregen 2021" ist
die Ausführung der o.g. Leistungen erforderlich.

Der im Rahmen einer Kostenberechnung geschätzte voraussichtliche Nettoauftragswert der
Leistungen betrug 145. 378, 15 EUR (brutto: 173. 000 EUR), weshalb die Leistungen gemäß
dem SächsVergG öffentlich ausgeschrieben worden sind. Nach Prüfung und Wertung der
vorliegenden Angebote (siehe Anlage) wird empfohlen, dem o.g. Auftragnehmer als
wirtschaftlichsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen.

Die zu vergebenden Leistungen werden zu 100 % gefördert.

Anla en:

D Bieterübersicht / Angebotsspiegel (nur bei freihändigen Vergaben)
S Vergabevorschlag / Angebotsauswertung (nur bei beschränkten / öffentlichen Vergaben)
D Gesamtkostenschätzung oder Kostenverfolgungstabelle
D Bauablaufplan

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

13
11
11
0

0

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO; 0

F. d. R.dA.

Beglaubigt:

Steina, den 06.09
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ST-B/2023/207

TOP 5 Beschluss über die Vergabe eines Straßennamens für eine öffentliche
Straße in Steina (Straße zum Haustein)

Beschluss Nr. ST-B/2023/207

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt, für die im beigefügten Lageplan
gekennzeichnete Straße die Straßenbezeichnung „Zum Haustein" zu vergeben.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Hausnummernvergabe in Folge der festgelegten
Straßenbezeichnung zu berichtigen.

Be ründun :

Die Vergabe von Straßenbezeichnungen (und Hausnummern) ist gemäß § 5 Abs. 4
SächsGemO Aufgabe der Gemeinde.
Die im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Straße (gelb, Nr. OS 21) führt von der
Pulsnitzer Straße (K 9242) zum Haustein. Einen Straßennamen trägt diese Straße bisher
nicht. Der Gemeinde Steina wurde die Vergabe eines Straßennamens seitens des
Landratsamtes, Flurneuordnungs- und Vermessungsamt, zur Klarstellung der Verhältnisse
empfohlen, da sich im Bereich der Straße Anwesen befinden, die die Lagebezeichnung
„Pulsnitzer Straße" führen. Bei diesen Anwesen handelt es sich um die Wohngrundstücke
Pulsnitzer Straße 22 und 23 sowie Pulsnitzer Straße 8b und 8c und die Tauchschule Pulsnitzer
Straße 22b. Diese Lagebezeichnungen sind missverständlich und irritierend. Aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Post, Müllabfuhr, Rettungsdienste, Medienerschließung)
wird empfohlen, für die o. g. Straße einen Straßennamen zu vergeben und die
Lagebezeichnungen der genannten Anwesen zu ändern.

Weiterhin soll auch widmungsrechtlich Übereinstimmung hergestellt werden. Nach Vergabe
der Straßenbezeichnung sind die betroffenen Bestandsblätter des
Straßenbestandsverzeichnisses in einem vereinfachten Verfahren entsprechend zu
berichtigen.

Zur Namensfindung hat der Gemeinderat nichtöffentlich beraten und sich für die Bezeichnung
„Zum Haustein" ausgesprochen.

Anla e:

Lageplan

Finanzielle Auswirkun en: keine
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Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder-
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

13
11
11
0

0

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

F.d. R.d.A.

Beglaubigt:

Steina, den06 .202 0'
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ST-B/2023/208

TOP 6 Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen (Objektplanung) für
die Maßnahme "Ersatzneubau Kita Steina , Am Sportplatz "
hier: "Leistungsphase 4",

Beschluss Nr. ST-B/2023/208

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt die Vergabe der o.g. Leistungen an den
Auftragnehmer Architekten-lngenieure-Bautzen GmbH (AIB), Liselotte-Herrmann-Straße 4,
in 02625 Bautzen zu einem Bruttoauftragswert in Höhe von 22.524,02 EUR.
Die Vergabe der jeweiligen Leistungsphasen erfolgt Stufenweise entsprechend den
Planungsfortschritt und in Abhängigkeit der Gesamtfinanzierung bzw. der
Fördermittelbewilligung.

Be ründun :

Zur Durchführung der Maßnahme „Ersatzneubau Kita Steina, Am Sportplatz" ist die
Beauftragung der o. g. Leistungen erforderlich da die Zusammenarbeit des ersten
Architekturbüros nicht Zielführend und zufriedenstellend war.
Der im Rahmen einer Honorarschätzung ermittelte voraussichtliche Nettoauftragswert der
Leistungen betrug 18. 927, 75 EUR, weshalb die Leistungen gemäß SächsVergabeG
vergeben werden.
Nach Prüfung und Wertung der vorliegenden Angebote (siehe Anlage) wird empfohlen, dem
o.g. Auftragnehmer als wirtschaftlichsten Bieter den Zuschlag zu erteilen.

Anla en:

D Bieterübersicht / Angebotsspiegel
S Vergabevorschlag / Angebotsauswertung
D Gesamtkostenschätzung oder Kostenverfolgungstabelle
D Bauablaufplan

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder:
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

13
11
10
0

1

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

Besohl uss-Nr. ST-B/2023/208 vom 05.09.2023



F. d. R. d. A.
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ST-B/2023/209

TOP 7 Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für die Maßnahme
"Ersatzneubau Kita Steina , Am Sportplatz "
hier: Weiterführung der "Leistungsphase 4 -9", Stark & Schwachstrom
Planung

Beschluss Nr. ST-B/2023/209

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt die Vergabe der o. g. Leistungen an den
Auftragnehmer IB Ix Elektrotechnik, Kötitzer Straße 6 in 01139 Dresden zu einem
Bruttoauftragswert in Höhe von 191.571,22 EUR.

Be ründun :

Zur Durchführung der Maßnahme „Ersatzneubau Kita Steina, Am Sportplatz" ist die
Beauftragung der o. g. Leistungen erforderlich. Der im Rahmen einer Honorarschätzung
ermittelte voraussichtliche Nettoauftragswert der Leistungen betrug 160.984,22 EUR, weshalb
die Leistungen gemäß SächsVergabeG vergeben werden.
Nach Prüfung und Nachrechnung anhand des Kosten prüfblattes der SIB wird empfohlen, dem
o.g. Auftragnehmer die weiteren Leistungsphasen zu erteilen.

Anla en:

D Bieterübersicht / Angebotsspiegel
D Vergabevorschlag / Angebotsauswertung
S Gesamtkostenschätzung oder Kostenverfolgungstabelle

D Bauablaufplan

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder-
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

13
11
9

0

2

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

F. d. R. d. A.

Beglaubigt:

Steina, den 06. 09.2023
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Sandro Bürger
Bürgermeister
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ST-B/2023/210

TOP 8 Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für die Maßnahme
"Ersatzneubau Kita Steina , Am Sportplatz "
hier: Weiterführung der "Leistungsphase 4 -6",HLS Planung

Beschluss Nr. ST-B/2023/210

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt die Vergabe der o.g. Leistungen an den
Auftragnehmer IB Jan Krusche, Rißweg 70 in 01324 Dresden zu einem Bruttoauftragswert in
Höhe von 124. 046,56 EUR

Be ründun :

Zur Durchführung der Maßnahme „Ersatzneubau Kita Steina, Am Sportplatz" ist die
Beauftragung der o. g. Leistungen erforderlich. Der im Rahmen einer Honorarschätzung
ermittelte voraussichtliche Nettoauftragswert der Leistungen betrug 100.477,71 EUR, weshalb
die Leistungen gemäß SächsVergabeG vergeben werden.
Nach Prüfung und Nachrechnung anhand des Kostenprüfblattes der SIB wird empfohlen, dem
o.g. Auftragnehmer die weiteren Leistungsphasen zu erteilen.

Anla en:

D Bieterübersicht / Angebotsspiegel

D Vergabevorschlag / Angebotsauswertung
S Gesamtkostenschätzung der Leistungsphasen 4-6 oder Kostenverfolgungstabelle
D Bauablaufplan

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

13
11
9

0

2

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

F.d. R.d.A.

Beglaubigt:

Steina, den 12. 09. ^^- .̂ .,,
y :• •'.. „^

Sandro'Bürger
Bürgermeister \ ^
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ST-B/2023/212

TOP 9 Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für die Maßnahme
"Ersatzneubau Kita Steina , Am Sportplatz "
hier: Weiterführung der "Leistungsphase 4 -6",Tragwerksplanung

Beschluss Nr. ST-B/2023/212

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina beschließt die Vergabe der o.g. Leistungen an den
Auftragnehmer Kröning & Schröter/ PartmbB, Arndtstraße 15 in 01099 Dresden zu einem
Bruttoauftragswert in Höhe von 149.544,87 EUR.

Be ründun :

Zur Durchführung der Maßnahme „Ersatzneubau Kita Steina, Am Sportplatz" ist die
Beauftragung der o. g. Leistungen erforderlich. Der im Rahmen einer Honorarschätzung
ermittelte voraussichtliche Nettoauftragswert der Leistungen betrug 125.667,96 EUR, weshalb
die Leistungen gemäß SächsVergabeG vergeben werden.
Nach Prüfung und Nachrechnung anhand des Kostenprüfblattes der SIB wird empfohlen, dem
o.g. Auftragnehmer die weiteren Leistungsphasen zu erteilen.

Anlagen:
D Bieterübersicht / Angebotsspiegel
D Vergabevorschlag / Angebotsauswertung
B Gesamtkostenschätzung oder Kostenverfolgungstabelle
D Bauablaufplan

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder-
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

13
11
10
0

1

Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

F. d. R. d. A.

Beglaubigt:

Steina, den 06. 09 ye ^l%^
6 °A^

Sandro Bürger
Bürgermeister °
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ST-B/2023/211

TOP 10 Beratung und Beschluss Kooperationsvertrag über die Erstellung eines
gemeinsamen Integrierten Klimaschuüskonzeptes Westlausitz

Beschluss Nr. ST-B/2023/211

Der Gemeinderat der Gemeinde Steina billigt den Entwurf des Kooperationsvertrages über die
Erstellung eines gemeinsamen Integrierten Klimaschutzkonzeptes Westlausitz gem. Anlage. Der
Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, diesen Vertrag zu unterzeichnen.

Be ründun :

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkun en:

Abstimmun ser ebnis:

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder 13
Davon anwesend: 11
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 2
Stimmenthaltungen: 0
Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: 0

F. d. R-d. A.

Beglaubigt:

Steina, den 06.09.2023 -t3n9
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